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 Herr  Frau 
Nationalität, Geburtsdatum, Geburtsort 

 Familienname, Vorname  
 

Telefonnummer  
 

 Straße und Hausnummer  E-Mail-Adresse 

 Postleitzahl Ort Matrikelnummer: 

 
 
 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesprüfungsamt Baden-Württemberg 
für Medizin und Pharmazie BW 
Postfach 10 29 42 
70025 Stuttgart 
 
 
 
Überprüfung der bis zum Beginn des letzten klinischen Semesters erbrachten 
Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO 2002 und Famulaturen  
 
 
Allgemeines 
Die Zulassung  
• zum Praktischen Jahr - neu - durch die Universität sowie 
• zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung - neu - durch das 

Landesprüfungsamt  
kann erst erfolgen, wenn alle Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO 2002 
erworben und die viermonatige Famulatur zwischen bestandenem Ersten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung - neu - und Beginn des Praktischen Jahres - 
neu -  ordnungsgemäß absolviert worden sind. Außerdem sind 6 klinische 
Semester für die Zulassung zum PJ neu und weitere 2 klinische Semester 
(ordnungsgemäße Ableistung PJ) für die Zulassung zu M 2 neu anhand dem 
Studienbuch nachzuweisen. 
 
Die Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO 2002 umfassen: 
• 22 Fächer (einschl. Wahlfach nach § 27 Abs. 1 Satz 4, wobei die Universität 

mindestens 3 Leistungsnachweise bestehend aus mindestens jeweils drei 
der Fächer nach Abs. 1 Satz 4 zu einem fächerübergreifenden 
Leistungsnachweis zusammenzufassen hat)  

• 12 Querschnittsbereiche nach § 27 Abs. 1 Satz 5  
• 5 Blockpraktika nach § 27 Abs. 4 
 
Die in den Abs. 1 bis 4 genannten Leistungsnachweise sind zu benoten und werden 
auf dem Zeugnis über die Ärztliche Prüfung gesondert ausgewiesen, sie fließen aber 
nicht in die Gesamtnote ein. Außerdem können diese klinischen Leistungsnachweise 
nach § 27 ÄAppO 2002 erst nach bestandenem Ersten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung - neu - abgelegt werden. 

 

Universität Ulm 
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Entsprechend dem Verfahrensablauf „Zulassung der Studierenden zum PJ - neu - 
und zu M 2 - neu - werden hiermit die bis zum Beginn des letzten klinischen 
Semesters erbrachten Leistungsnachweise und Famulaturen dem LPA zur 
Überprüfung vorgelegt. 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt: 
 

Geburtsurkunde, Abstammungsurkunde oder Auszug aus dem Familienbuch  
(wurde der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung neu bzw. die Ärztliche Vorprüfung alt nicht in Baden-Württemberg 
abgelegt - Original o. beglaubigte Kopie; wurde der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung neu bzw. die Ärztliche 
Vorprüfung alt in Baden-Württemberg abgelegt ist eine Vorlage nicht erforderlich) 
 
Nachweis über den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung neu bzw. über die Ärztliche 
Vorprüfung alt  
(wurde der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung neu bzw. die Ärztliche Vorprüfung alt nicht in Baden-Württemberg 
abgelegt - Zeugnis im Original; wurde der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung neu bzw. die Ärztliche Vorprüfung 
alt in Baden-Württemberg abgelegt - unbeglaubigte Kopie; wurde der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung neu 
bzw. die Ärztliche Vorprüfung alt angerechnet - Anrechnungsbescheid im Original) 
 
Der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung/Die Ärztliche Vorprüfung wurde bestanden: 

 Frühjahr _____/  Herbst______ in___________________ LPA-Nr.:_______ 
 
Evtl. Bescheid über die Anrechnung von Zeiten oder klinischen Leistungen eines 
Auslandsstudiums auf das Medizinstudium  

 des Landesprüfungsamts Baden-Württemberg   
 eines anderen Landesprüfungsamtes__________________________ (Name des Bundeslandes). 

 

Evtl. Bescheid des Landesprüfungsamts über die Anrechnung von Auslandsfamulaturen. 
 
 

Lückenloser Nachweis über den klinischen Studienverlauf bis zum Beginn des 
letzten klinischen Semesters anhand Studienbuch mit Immatrikulations-
bescheinigungen (Original): 
 

 WS _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland  

 SS  _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 

 WS _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 

 SS  _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 

 WS _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 

 SS  _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 

 WS _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 

 SS  _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 

 WS _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 

 SS  _______  Universität____________   immatrikuliert   beurlaubt  Ausland 
 

Zusammenfassende Angaben über den Studienverlauf in Humanmedizin: 
Erstimmatrikulation: _______ 
Fachsemester: ______  Urlaubssemester: ______  angerechnete Semester: _______ 
Ich beabsichtige das Praktische Jahr - neu - wie folgt zu beginnen: 

 Februar ______  August ______ 
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Famulaturen nach § 7 ÄAppO 2002 (Original) 
(bitte entsprechendes ausfüllen) 

 

Einrichtungen der ambulanten Krankenversorgung, die ärztlich 
geleitet werden oder geeignete ärztliche Praxen 
(insgesamt mindestens 30 maximal 60 Kalendertage) 
 
  * 
Bezeichnung der Einrichtung/Praxis Dauer von bis Inland Ausland 

 
  * 
Bezeichnung der Einrichtung/Praxis Dauer von bis  Inland Ausland 
 
  * 
Bezeichnung der Einrichtung/Praxis Dauer von bis  Inland Ausland 

 
  * 
Bezeichnung der Einrichtung/Praxis Dauer von bis  Inland Ausland 
 

 
 
 
 
__________ 

Kalendertage 

 
__________ 

Kalendertage 
 
__________ 

Kalendertage 
 

__________ 
Kalendertage 

 

Krankenhaus 
(insgesamt mindestens 60 maximal 90 Kalendertage) 
 
  * 
Bezeichnung des Krankenhauses Dauer von bis Inland Ausland 

 
  * 
Bezeichnung des Krankenhauses Dauer von bis  Inland Ausland 
 
  * 
Bezeichnung des Krankenhauses Dauer von bis  Inland Ausland 

 
  * 
Bezeichnung des Krankenhauses Dauer von bis  Inland Ausland 
 

 
 
 
__________ 

Kalendertage 

 
__________ 

Kalendertage 
 
__________ 

Kalendertage 

 
__________ 

Kalendertage 

 
* sofern Sie die Anrechnung noch nicht beantragt haben, verwenden Sie hierfür bitte den im Internet eingestellten Vordruck  
  „Antrag auf Anrechnung von im Ausland geleisteten Famulaturzeiten“ (s. www.rp-stuttgart.de, Link Landesprüfungsamt für  
  Medizin und Pharmazie, Link Ausbildung und Approbation zum Arzt, Link Formulare und Merkblätter, Bereich Famulatur) 
 

Hinweis zur Famulatur: 
• Insgesamt müssen 120 Kalendertage nachgewiesen werden. Eine Aufteilung der 

Famulatur in bis zu 5 Abschnitte ist möglich. Die Mindestdauer eines Abschnittes 
beträgt dabei 14 Kalendertage. Bereits erfolgte Anrechnungen von 
Auslandsfamulaturen sind vorzulegen (vgl. auch Merkblatt Famulatur). 

 
 

 

Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO 2002  
 

Liegt Ihnen eine Gesamtbescheinigung vor, legen Sie bitte diese dem Antrag im 
Original bei (in diesem Fall bitte keine Einzelbescheinigungen mehr vorlegen). 
Liegt eine Gesamtbescheinigung nicht vor bitte auf Seite 4 fortfahren. 
 
 
 
 
___________________ _________________________________ 
Datum Unterschrift 
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Liegt eine Gesamtbescheinigung nicht vor sortieren Sie bitte die 
Einzelbescheinigungen in der Reihenfolge dieses Vordrucks (Original) und 
tragen die entsprechenden Noten ein.  
 
 Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO 2002 
 sonstige Bescheinigungen  
 Altscheine M 1 - alt - 
 Altscheine M 2 - alt - 
 

Einzelleistungsnachweise nach § 27 Abs. 1 S. 4 ÄAppO 2002 
 (bitte entsprechendes ankreuzen)  (bitte entsprechendes ankreuzen)  
 

ELN 2: Anästhesiologie 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 

 ELN Anästhesiologie 
 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Notfallmedizin Nr. 10 M 2 alt 

 
ELN 5: Chirurgie 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 ELN Chirurgie 

 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Chirurgie Nr. 8 M 2 alt 

 
ELN 7: Frauenheilkunde, Geburtshilfe 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 ELN Frauenheilunde, Geburtshilfe 

 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe Nr. 9 M 2 alt 

 
ELN 9: Humangenetik 

 nachgewiesen durch LN nach § 27  kein Nachweis durch Altschein/e 
 ELN 9 Humangenetik 

 

____________________ 
 Benotung 

 keine Äquivalenz durch Altscheine 

 
ELN 11: Innere Medizin 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 ELN Innere Medizin 

 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Inneren Medizin Nr. 4 M 2 alt 

 
ELN 12: Kinderheilkunde 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 ELN Kinderheilkunde 

 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Kinderheilkunde Nr. 5 M 2 alt 

 
ELN 15: Orthopädie 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 ELN Orthopädie 

 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Orthopädie Nr. 11 M 2 alt 
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ELN 16: Pathologie 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altscheine 

Kursus der Allgem. Pathologie Nr. 1 M 1 alt  ELN Pathologie 
 

____________________ 
 Benotung 

Kursus der Speziellen Pathologie  
Nr. 1 M 2 alt 

 
ELN 21: Urologie 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 ELN Urologie 

 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Urologie Nr. 7 M 2 alt 

 
ELN 22: Wahlfach 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder kein Nachweis durch Altschein/e 
 ELN Wahlfach: 

 

__________________________________ 
 Bezeichnung 
 
____________________ 
 Benotung 

 keine Äquivalenz durch Altscheine 

 
 

Fächerübergreifende Leistungsnachweise nach § 27 Abs. 3 ÄAppO 2002 
 (bitte entsprechendes ankreuzen)  (bitte entsprechendes ankreuzen)  
 
FLN 1:  Hygiene/Mikrobiologie/Virologie,  
 Klinische Chemie/Laboratoriumsdiagnostik, 
 Pharmakologie/Toxikologie 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altscheine 

Praktikum der Mikrobiologie und der 
Immunologie Nr. 2 M 1 alt 

Praktikum der Klinischen Chemie und 
Haematologie Nr. 5 M 1 alt 

 Hygiene/Mikrobiologie/Virologie, 
Klinische Chemie/Laboratoriumsdiag-
nostik, Pharmakologie/Toxikologie 
 

 ______________ 
 Benotung 

• Hygiene/Mikrobiologie/Virologie 
______________ 
 Benotung 

• Klinische Chemie/Laboratoriums-
diagnostik 
______________ 
 Benotung 

• Pharmakologie/Toxikologie 
______________ 
 Benotung 

Kursus der allgemeinen und 
systematischen Pharmakologie und 
Toxikologie Nr. 7 M 1 alt 

 
FLN 2:  Psychiatrie und Psychotherapie 
 Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
 Neurologie 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altscheine 

Praktikum der Neurologie Nr. 14 M 2 alt 

 Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, Neurologie  
 ______________ 
 Benotung 

• Psychiatrie und Psychotherapie 
______________ 
 Benotung 

• Psychosomatische Medizin und 

Praktikum der Psychiatrie Nr. 15 M 2 alt 
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 Psychotherapie 
______________ 
 Benotung 

• Neurologie 
______________ 
 Benotung 

Praktikum der Psychosomatischen Medizin 
und Psychotherapie Nr. 16 M 2 alt 

 
FLN 3:  Arbeitsmedizin/Sozialmedizin 
 Allgemeinmedizin 
 Rechtsmedizin 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altscheine 

Praktikum oder Kursus der 
Allgemeinmedizin Nr. 3 M 2 alt 

 Arbeitsmedizin/Sozialmedizin, 
Allgemeinmedizin, Rechtsmedizin 
 ______________ 
 Benotung 

• Arbeitsmedizin/Sozialmedizin 
______________ 
 Benotung 

• Allgemeinmedizin 
______________ 
 Benotung 

• Rechtsmedizin 
______________ 
 Benotung 

Kursus des Ökologischen Stoffgebietes 
(einschl. Umwelthygiene, 
Krankenhaushygiene, Infektionsprävention, 
Impfwesen und Individualprophylaxe)  
Nr. 17 M 2 alt 

 
FLN 4:  Dermatologie, Venerologie 
 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
 Augenheilkunde 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altscheine 

Praktikum der Dermato-Venerologie  
Nr. 6 M 2 alt 

Praktikum der Hals-, Nasen-, 
Ohrenheilkunde Nr. 13 M 2 alt 

 Dermatologie/Venerologie, 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Augenheilkunde 
 ______________ 
 Benotung 

• Dermatologie/Venerologie 
______________ 
 Benotung 

• Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
______________ 
 Benotung 

• Augenheilkunde 
______________ 
 Benotung 

Praktikum der Augenheilkunde  
Nr. 12 M 2 alt 

 
 

Querschnittsbereiche nach § 27 Abs. 1 S. 5 ÄAppO 2002 
 (bitte entsprechendes ankreuzen)  (bitte entsprechendes ankreuzen)  
 

QB 1: Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altscheine 

Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
Nr. 3 M 1 alt 

 QB Epidemiologie, medizinische Biometrie 
und medizinische Informatik 
 

____________________ 
 Benotung 

Kursus des Ökologischen Stoffgebietes  
Nr. 17 M 2 alt 
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QB 2: Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin 
 nachgewiesen durch LN nach § 27  kein Nachweis durch Altschein/e 

 QB Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin 
 

____________________ 
 Benotung 

 keine Äquivalenz durch Altscheine 

 
QB 3: Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentl. Gesundheitspflege 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 QB Gesundheitsökonomie, Gesundheits-

system, Öffentliche Gesundheitspflege 
 

____________________ 
 Benotung 

Kursus des Ökologischen Stoffgebietes  
Nr. 17 M 2 alt 

 
QB 4: Infektiologie, Immunologie 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altscheine 
Praktikum der Mikrobiologie und der 
Immunologie Nr. 2 M 1 alt 

 QB Infektiologie, Immunologie 
 

____________________ 
 Benotung Kursus des Ökologischen Stoffgebietes  

Nr. 17 M 2 alt 
 

QB 5: Klinisch-pathologische Konferenz 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 

 QB Klinisch-pathologische Konferenz 
 

____________________ 
 Benotung 

Kursus der Speziellen Pathologie  
Nr. 1 M 2 alt 

 
QB 6: Klinische Umweltmedizin 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 QB Klinische Umweltmedizin 

____________________ 
 Benotung 

Kursus des Ökologischen Stoffgebietes  
Nr. 17 M 2 alt 

 
QB 7: Medizin des Alterns und des alten Menschen 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 nachgewiesen durch Altscheine 
Praktikum oder Kursus der 
Allgemeinmedizin Nr. 3 M 2 alt 

 QB Medizin des Alterns und des alten 
Menschen 
 

____________________ 
 Benotung Praktikum der Neurologie Nr. 14 M 2 alt 

 
QB 8: Notfallmedizin 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altscheine 
Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste Ärztliche Hilfe Nr. 8 M 1 alt 

 QB Notfallmedizin 
 

____________________ 
 Benotung Praktikum der Notfallmedizin Nr. 10 M 2 alt 

 
QB 9: Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 QB Klinische 

Pharmakologie/Pharmakotherapie 
____________________ 
 Benotung 

Kursus der Speziellen Pharmakologie  
Nr. 2 M 2 alt 

 
QB 10: Prävention, Gesundheitsförderung 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 QB Prävention, Gesundheitsförderung 

____________________ 
 Benotung 

Kursus des Ökologischen Stoffgebietes 
Teilschein Hygiene (Impfungen)  
Nr. 17 M 2 alt 
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QB 11: Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, Strahlenschutz 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 

 QB Bildgebende Verfahren, 
Strahlenbehandlung, Strahlenschutz 
 

____________________ 
 Benotung 

Kursus der Radiologie einschl. 
Strahlenschutzkursus Nr. 6 M 1 alt 

 
QB 12: Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheilverfahren 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 QB Rehabilitation, Physikalische Medizin, 

Naturheilverfahren 
____________________ 
 Benotung 

Kursus des Ökologischen Stoffgebietes  
Nr. 17 M 2 alt 

 
 

Blockpraktika nach § 27 Abs. 4 ÄAppO 2002 
 (bitte entsprechendes ankreuzen)  (bitte entsprechendes ankreuzen)  
 

BP1: Blockpraktikum Innere Medizin 
 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 

 BP Blockpraktikum Innere Medizin 
____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Inneren Medizin Nr. 4 M 2 alt 

 
BP2: Blockpraktikum Chirurgie 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 BP Blockpraktikum Chirurgie 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Chirurgie Nr. 8 M 2 alt 

 
BP3: Blockpraktikum Kinderheilkunde 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 BP Blockpraktikum Kinderheilkunde 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Kinderheilkunde Nr. 5 M 2 alt 

 
BP4: Blockpraktikum Frauenheilkunde 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 BP Blockpraktikum Frauenheilkunde 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum der Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe Nr. 9 M 2 alt 

 
BP5: Blockpraktikum Allgemeinmedizin 

 nachgewiesen durch LN nach § 27 oder nachgewiesen durch Altschein 
 BP Blockpraktikum Allgemeinmedizin 

____________________ 
 Benotung 

Praktikum oder Kursus der 
Allgemeinmedizin Nr. 3 M 2 alt 
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Hinweise 
• Leistungsnachweise, die im Ausland erworben wurden: 

♦ Bei Leistungsnachweisen nach § 27 ÄAppO 2002 (Einzelleistungsnachweise, 
fächerübergreifende Leistungsnachweise, Querschnittsbereiche bzw. 
Blockpraktika), die vollständig im Ausland erworben wurden, werden die 
Benotungen der ausländischen Leistungsnachweise aufgrund der 
unterschiedlichsten im Ausland praktizierten Bewertungsformen und 
Bewertungsniveaus nicht in das Zeugnis für die Ärztliche Prüfung übernommen 
werden. Anstatt der Note wird lediglich vermerkt, dass der Leistungsnachweise 
bestanden wurde; in einer Fußnote wird darauf hingewiesen, dass der 
Leistungsnachweis im Ausland erworben wurde. 

♦ Dasselbe gilt bei den Leistungsnachweisen nach § 27 ÄAppO 2002 
(Einzelleistungsnachweise, fächerübergreifende Leistungsnachweise, 
Querschnittsbereiche bzw. Blockpraktika), die teilweise im Ausland erworben 
wurden, wenn der Universität Ulm das Leistungsangebot der ausländischen 
Universität nicht bekannt ist. 

♦ Bei den im Ausland erworbenen Leistungsnachweisen und Famulaturen sind 
die Anrechnungsbescheide des LPA nach § 12 ÄAppO 2002 in Kopie 
vorzulegen. 

 


